
Bekanntmachung 
 

und  
 

Tagesordnung zur Sitzung des Gemeinderates Haiming  
 

am Donnerstag, dem 25. Januar 2024, um 19:00 Uhr 
 

im Sitzungssaal des Rathauses in Haiming 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

I . Öffentliche Sitzung: 
 

TOP 1:  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der 

Beschlussfähigkeit, Einverständnis mit der Tagesordnung,  

TOP 2:  Berichte 

TOP 2.1: Bericht des Bürgermeisters 

TOP 2.2: Bericht aus dem KommU 

 

TOP 3: Protokollnachlese und Genehmigung der Niederschrift vom 14.12.2023 

 

TOP 4: Bauleitplanung 

 

TOP 4.1: Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 – Marktler Straße: Abwägung der 

Einwendungen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen 

Auslegung; Billigungs- und Auslegungsbeschluss  

 

Sachverhalt und Rechtliche Würdigung:  

Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 wird im Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 

Nachdem die Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum Entwurf 

der Bebauungsplanung eingegangen sind, wurde eine „Schalltechnische 

Verträglichkeitsuntersuchung der Gewerbegeräusche in der Nachbarschaft“ bei der Müller-BBM 

Industry Solutions GmbH aus München beauftragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden in 

den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet.  

 

Nun müssen im weiteren Verfahren die Anregungen behandelt und abgewogen werden (§ 1 Abs. 7 

BauGB) und der Bebauungsplan unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse in der Fassung für die 

zweite Auslegung erstellt werden. 

 

Die Abwägungen werden den Gemeinderatsmitgliedern noch vor der Sitzung als PDF zur Verfügung 

gestellt. 

 

TOP 5: Bauangelegenheiten 

 

TOP 5.1: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Schöffbergweg 16  

 

Sachverhalt:  

Die Antragsteller planen ein Einfamilienhaus im nördlichen Teil der Parzelle 2 des Baugebiets in 

Winklham, die von der Gemeinde veräußert wurde.  
 

Rechtliche Würdigung:  



Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans Nr. 19 

„Winklham Nordwest“. Es handelt sich um ein Freistellungsverfahren, da die Planung den 

Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht.   
 

 

TOP 5.2: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport, Am Zehentweg 15 
 

 

Sachverhalt:  

Die Antragsteller planen ein Einfamilienhaus im Baugebiet am Zehentweg im Bereich der 

Gartenhofhäuser. Es handelt sich um die Parzelle 32, die ebenfalls von der Gemeinde an das Ehepaar 

verkauft wurde.  

 

Rechtliche Würdigung:  

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans Nr. 17 „Haiming 

West“. Es handelt sich um ein Freistellungsverfahren, da die Planung den Festsetzungen des 

Bebauungsplans nicht widerspricht.   

 

TOP 6: Haushalt 2024 

 

Sachverhalt: 

Der Haushalt 2024 wurde vom Kämmerer erarbeitet. Der Haushaltsausgleich geschieht durch 

Rücklagenentnahmen und –zuführungen, sowie einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den 

Verwaltungshaushalt.  

 

Haushaltsplan 
 

Einnahme-Positionen im Verwaltungshaushalt: 

 

0.9000.0030 Gewerbesteuer 350.000 € (derzeit gesichert) 

0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen 0 € 

0.9000.0100 Einkommensteueranteil 2.050.000 € (derzeit gesichert) 

 

Bedeutsame Ausgabe-Positionen im Verwaltungshaushalt sind: 

 

0.4641.7008 Betriebskostenförderung Kiga 905.000 € (auch Kinderkrippe) 

0.6000.6555 Planungskosten 69.100 € (Digitalisierung Flächennutzungsplan erneut eingeplant, 

Bebauungspläne) 

0.6300.5130 Straßenunterhalt 69.000 € 

0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage 75.000 € 

0.9000.8321 Kreisumlage (57 %) 3.273.500 € (Kreisumlagesatz ist noch offen) 

 

Für die Personalkosten wurde der Tarifabschluss – inflationsbedingt einer der höchsten überhaupt - 

eingerechnet.  

 

Zur Situation im Verwaltungshaushalt sei angemerkt, dass die Gewerbesteuer mit 350.000 € und der 

Einkommensteueranteil mit 2.050.000 € zusammen 2.400.000 € betragen und die Kreisumlage mit 

3.273.500 € und die Gewerbesteuerumlage mit 75.000 € zusammen 3.348.500 € betragen. Die 

wichtigsten Einnahmepositionen reichen bei weitem nicht, um die Kreisumlage zu bestreiten. 

 

Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt in den einzelnen Aufgabenbereichen grob dargestellt (ohne 

Investitionen; verglichen mit Nachtragshaushalt): 

 

Schulen + 9% 339.400 € 

Bauamt und Bauhof -2,1% 655.150 € 

Kita (+ 148.050 €) + 16% 1.086.850 € 



Allgemeine Verwaltung - 1,3% 797.200 € 

 

An der Schule ist für die Schülerbeförderung ein deutlich erhöhter Ansatz eingeplant, weil der 

Schülerbeförderungsvertrag neu ausgeschrieben wurde und die Kosten deshalb steigen. 

 

Im Bauamt fallen die Ausgaben leicht, weil die Kosten für die Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplans jetzt besser kalkuliert werden können und vor allem dieser Ansatz sinkt. 

 

Die Aufwendungen an der Kita nehmen im Verwaltungshaushalt sehr dynamisch zu (+ 30 % seit 

2022 also plus 300.000 €). Das hängt mit einer höheren Nutzung zusammen aber auch starken 

tariflichen Erhöhungen der Gehälter für das Erziehungspersonal. 

 

Die Minderung bei der Allgemeinen Verwaltung (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Kasse, EDV) 

ergibt sich aus mehreren kleineren Änderungen. 

 

Vermögenshaushalt 

 

Zur Betrachtung des Vermögenshaushalts hat die Kämmerei die Investitionen laut Projektliste 

eingeplant (siehe Investitionsprogramm) und ggf. anfallende Einnahmen aus den Investitionen 

angeführt. Daraus ermittelt sich jeweils der Finanzbedarf.  

 

Eine Kreditaufnahme ist zum Haushaltsausgleich nicht notwendig. Die Gemeinde ist schuldenfrei. 

 

Rücklagen sind zum Jahresende in Höhe von geschätzt 3,6 Millionen € vorhanden. 

 

Der Kämmerer erläutert das Zahlenwerk eingehend anhand der Darstellungen im Vorbericht. Nur 

zwei Einzelpläne liefern überhaupt Deckungsmittel und zwar die Einzelpläne 8 und 9. Auch der 

Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist wegen des Rückgangs bei der Gewerbesteuer und der 

hohen Kreisumlage insgesamt defizitär. 

 

Insgesamt geht die Kämmerei von einer stringenten Haushaltsführung aus. Sonderwünsche, die nicht 

eingeplant sind, müssen genau geprüft werden und eventuell auf den Folgehaushalt warten. 

 

Stellenplan 

 

In den Stellenplan sind die aktuellen Änderungen im Personalbestand eingearbeitet. Wesentliche 

Änderungen sind nicht darunter. Detaillierte Fragen zum Stellenplan können in der nichtöffentlichen 

Sitzung gestellt werden. 

 

Der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens ist Anlage zum Haushaltsplan. Er wurde am 

10.01.2024 in der Sitzung des Verwaltungsrats beschlossen. 

 

Der Finanzausschuss hat den Haushalt und den Stellenplan in seiner Sitzung am 10.01.2024 behandelt 

und folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Stellenplan wie vorgelegt zu beschließen. 

Mit 5:0 Stimmen. 

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Haushaltsplan 2024 in der vorgelegten 

Form zu beschließen. 

Mit 5:0 Stimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 



Haushaltssatzung 
 

der Gemeinde Haiming (Landkreis Altötting) für das Haushaltsjahr 

 

2024 
 

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Haiming folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  7.283.800 €                                      

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  5.940.350 €  
festgesetzt. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht   festgesetzt. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden  nicht festgesetzt. 

   

 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer  

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  (Grundsteuer A)    310 v.H.                                              

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                      310 v.H.                                                                                        

2. Gewerbesteuer                                           330 v.H.                                                                                                         
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der  Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf   500.000 EUR   festgesetzt (Art. 73 GO). 

 

§ 6 

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt. 

 

 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt am   01. Januar 2024   in Kraft. 

 

Gemeinde Haiming, XX. XX 2024       

 

 

______________________                                                                                    

Wolfgang Beier 

(1. Bürgermeister)      

 

TOP 7: Anfragen 

 

 
II. Nichtöffentliche Sitzung 

 



 

 

_________________________   

Wolfgang Beier     An die Amtstafel geheftet am:  17.01.2024 

(1. Bürgermeister)     Abgenommen am:                      26.01.2024 

 


